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████████████████

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 5. September 2022.
Der Antragsteller hat in der Sache zwischenzeitlich eine Klage wegen Auskunft nach 
dem UFG BW gegen das Land Baden-Württemberg, vertr. durch das Ministerium für 
Verkehr, eingereicht.

Aus diesem Grund gehen wir vorliegend nicht vertieft auf Ihre Ausführungen ein. 
Erlauben Sie uns jedoch den Hinweis, dass bei der Bewertung der 
Wettbewerbssituation auf das konkret betroffene Unternehmen abzustellen ist. Die 
Wettbewerbssituation des Verkehrsunternehmens DB Fernverkehr AG ist vollkommen 
anders gelagert als die Wettbewerbssituation des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG.

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Verkehr 

unter „Service“ / „Datenschutz“. Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.
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Ein natürliches Monopol wird üblicherweise bei Netzbetreibern, nicht aber bei 
Verkehrsunternehmen angenommen.

Aufgrund der Klageerhebung wird das vom Antragsteller initiierte 
Vermittlungsverfahren durch Ihre Institution von unserer Seite bis auf Weiteres, 
zumindest für die Dauer der Anhängigkeit der Sache beim Verwaltungsgericht 
Stuttgart, nicht weiterverfolgt.

Wir danken Ihnen sehr für Ihre bisherigen Bemühungen 

Mit freundlichen Grüßen

█████████


